
 

 

 
Energie- und klimapolitisches kommunales Leitbild der Stadt Neubulach 

 

Klimaschutz beginnt vor der Haustür. Mit diesem Selbstverständnis hat sich die Stadt Neubulach in diesem Jahr 
einem Thema gestellt, welches an Art und Bedeutung zukunftsweisend ist. Die „Gestaltung einer CO2-reduzierten 
Energienutzung“ ist eine der klimapolitischen Hauptaufgaben, nicht nur in der Stadt Neubulach. Der Einsatz 
erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung bilden den Grundstock einer zukunftsfähigen, 
nachhaltigen Energieversorgung. Alle gesellschaftlichen Gruppen sind dabei aufgerufen, ihren Beitrag 
entsprechend zu leisten. Die von Tourismus, Industrie, Verwaltung und Gewerbe heterogen geprägten Stadt 
Neubulach bietet bei der Umsetzung der klimapolitischen Ziele von EU, Bund und Land vielfältige 
Ansatzmöglichkeiten. 
Bilanzen, Analysen, Potentiale, Szenarien, konkrete Ziele, kommende Handlungsfelder, begleitet von Konzepten 
zur Öffentlichkeitsarbeit stellen die wesentlichen Bausteine des erarbeiteten Klimaschutzkonzeptes dar. 
 

Die Energie- und Klimapolitik der Stadt Neubulach orientiert sich an folgenden Grundsätzen: 

1. Die Stadt Neubulach setzt sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des 
Selbstverwaltungsrechts ein eigenes energie- und klimapolitisches Leitbild. Dabei ist sie den Kriterien der 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit verpflichtet. 

2. Die Stadt Neubulach verpflichtet sich zur kontinuierlichen Steigerung der Energieeffizienz und dem 
nachhaltigen Umgang mit der Ressource Energie. Sie sieht darin einen wesentlichen Bestandteil ihres 
Profils. 

3. Die Stadt Neubulach bekennt sich zu ihrer öffentlichen Vorbildfunktion bei der Steigerung der 
Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien. Sie setzt in ihrem Einflussbereich Maßnahmen 
um, die diesem Bekenntnis Glaubwürdigkeit verleihen. Sie unterstützt die Erstellung von Anlagen der 
(von) erneuerbaren Energien im Gemeindegebiet. 

4. Die Stadt Neubulach konzentriert sich in ihren energie- und klimapolitischen Bemühungen auf die 
Aufgabenbereiche Gebäude, Energienutzung und Energiesysteme. Innerhalb dieser Bereiche wird die 
Stadt Neubulach direkt auf die Reduktion des Energieverbrauchs Einfluss nehmen [, so zum Beispiel 
durch Sanierung der eigenen Gebäude, Einführung eines umweltfreundlichen Beschaffungswesens oder 
Modernisierung der Straßenbeleuchtung.] 

5. Die Stadt Neubulach motiviert die Bevölkerung zum energiebewussten Handeln. Sie unterstützt aktiv die 
Beratung von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen über die Möglichkeiten einer nachhaltigen 
Energieversorgung und -nutzung. Sie arbeitet dabei mit den Energieversorgern und allen weiteren 
Akteuren zusammen. 

6. Die Stadt Neubulach setzt sich als Ziel, die CO2 -Emissionen innerhalb der Gemeinde zu reduzieren. Sie 
orientiert sich dabei an den Vorgaben des Klimabündnisses, das eine CO2 -Verringerung um jeweils 10% 
alle fünf Jahre anstrebt. Dazu sollen die kommunalen Gebäude möglichst mit erneuerbaren Energien und 
CO2-neutral betrieben werden, die Bauleitplanung soll klimagerecht und energieoptimiert gesteuert 
werden.  

7. Die Stadt Neubulach führt zur Umsetzung dieser Ziele ein Energie- und Klimaschutzmanagement in ihrer 
Verwaltung ein und schreibt geeignete Maßnahmen in einem Energie- und Klimaschutz-Programm fest. 
Im Rahmen des Energie- und Klimaschutzmanagements werden die Beschäftigten in die Umsetzung mit 
einbezogen und Verantwortlichkeiten festgelegt. 

8. Bei der Umsetzung des energie- und klimapolitischen Leitbilds schenkt die Stadt Neubulach der 
regionalen Wertschöpfung besondere Beachtung. Dies stärkt den Standort für die regionale Wirtschaft 
sowie das lokale Gewerbe und schafft neue Arbeitsplätze.  

9. Die Stadt Neubulach wird regelmäßig überprüfen, ob die erforderlichen Voraussetzungen zur Umsetzung 
des energiepolitischen Leitbilds und des Energie- und Klimaschutzprogramms sichergestellt sind. Die 
Stadt Neubulach setzt sich dieses energiepolitische Leitbild zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren, 
danach wird es bei Bedarf überarbeitet und mit einem erneuten Gemeinderatsbeschluss aktualisiert. 


